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Name und Sitz des Vereins

Der Verein führt den Namen i'Tann".,g.Lin Unterwangenbach" und l.rat seinen Sitz
in B3o1 Unterwangenbach. Crünclrrngs jahr isr 1957 " Iir ist in das Vereinsrcgister
einzutragen' Der Verein ist poliLisch, rassisch urrcJ kon[essionell ncutral.
Er is t Mi tglied des Bayer. SportschüEzenbundes e. V. und erkennt dessen
SaIzung an,

R.

Zweck des Vereins

Der Verein will seine I'{itglieder zu gemeinschaftlichen Schießübungen mit
Spor[waffen vereinigen und das sporLliche Schießen fördern und pflegen.
Der Verein richtet den Schießsport nach der Schießordnung des BSSB, sowie
nach vereinsinternen I3edingungen aLls. Die Vereinsinternen Bedingungen
sind vom Vereinsausschuß auf Vorschlag des Scl'rützenmeisteramtes in ein-
f acher Mehrlie tt zu genelimigen.
Der Verein dient ausschließlicli und unmittelbar spor[1ic]ren Zielen und
unterwirft dieseu auch seine Geschäftsführung. Er verfolgt ausschließlich
und unmittelbar gemeinnlirztge Zwecke im Sinne des Abschnitts -i'steuerbe-
günstigte Zwecke" der Abgabeordnung.'"'Dex VeS.ein ist selbstlos tätig; er
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt sg,*iaftliche Zwecke. Mittel-äes
Vereins dürfen nur für die satzungsmäßige Zwecke v.erwendet werden. Die
Mitslieder erhal ten keine Zuwenduneen äns Mi rreln 'hes VereinqrrrLLET 
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Gescliäftsjahr

Das Geschäfrsjahr 1äuft vom 1. Juli - 3o. Juni
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Auf nahme von I'li tgI iedern

Mitglied l<ann nur sein, wer unbescholren ist. I{itgiied kann nur werden, wer
das 14" Lebensjalrr vollendeL frat. Ilei Llinderjährigen ist clie Zustinrmung cler
gesetzlichen VertreIer er:forderlicir.
Gcsr.rclie um Aufr,rahnre sirrcl schriftlich an clas SclrLi tzcnrneisteranrt zu richIen"
[jber die Aufrral'rme entsclrejdet der Vereinsausschuß. Etn zuriickgewiesenes Auf-
trattntegesucir katrn vor Ablauf eines Jahres nicht erneuert \rerden.
Perso.,e.,, die sich in besortderer !.leise rrm i.len Verein verdienI gemacht haben,
1<öntren von der I'ti tglicclerversarnmlung auf Vorschlag des Aussclrusses zu Elrrr:rr-
mitgliedern ernanr.lt werden 
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Ende der I.litcliedschafr

11i rgliedschaf t encleE :

durch Austritt. Er kann jederzeit durctr schriftlictre ErkIärung dcm

Schützennreisteranrt gegenüber, unter EinlialtunB einer 14 tägigcn Kündi5iLrngs-
frist zum flonatsende, erfolgen. Geschieht er nicht zum Ende eines Ccsclräfts-
i:hres lrat das 1'lif pl ied die Reiträpe trnd sonstjpe Leistturpen für das""0- "

laufende Geschäftsjahr voll zu entrichIen.
durch Ausschluß. Er karrn erfolgen bei Verletzrrrtg der Sarzrrng, bei Verstoß
s('opn dic .rrrerk:nnf en soorll iclte. Reooln rrnd ('r^l)r)r Vorlef ztrne vol.1 Sittealuaru,'
rrnrl Ansf ancl . bei Schädiprrnp des Ansehens und der Interessen des Vereins" -

Der Aussclrluß kann auch erfolgen bei einer rechIskräftiger'r Verur:teilung
wegen eines Verbrcclrcus.
Uber den Ausschluß errtscheidet der Vereinsausschuß. Vorher ist der lletroffene
zu hören oder ihnr sorlst Geleger.rlreit zu geben, zu dem Vorwurf Srellung zu
nehmen. Das betrofferre l'litglied kanu gegen einen Ar.rsschLießungsbeschluß zur
näclrsren l.f irpliedcrversenrmlunp schrif tliche Bescllwercl c einlegtrn.
Ilit Ende der t'l irgliedsclraf t erlöschen alle AmEer und Rechre. Geleistete Bei-
träge werden nicht zurückgewährt.
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RechIe und Pf Lich Ien der ]litgl.ieder

Die I{itglieder sind berechtig,t, an ailen Veralrstaltr-rngen des Vereins teil-
zunehmerr und von den Einriclr turrgen des Vere ins Gcbrauch zu machen '

Die Ilirglieder verpf lichten sicl.r, den Verein nach besten Kräf ten zu fördern
und die von der VereinsleiIrrng erlassenen notrvendigen Anordnungen, vor allcm
<.1 ie zur Durchfiilrrung eines ordnungsmäßigen Schießb'etriebes sowie jeweils im
InEeresse des Vcreins gelegenen Empfehlungen zu befoLgen.

Sportliches trnd ehrliches VerlialEen beim Schießen ist nesentlicher Grundsatz
der l'{i tgliedschaft.
Die rec[rtzcitige llntriclttrrng clcs Jalrresbeitrag.cs gclrört cbensf alls ztr den

Pflichtcn der I"1 itglieder.
Ehrenmitglicder genießen die RechIe der ordenIIichen l'1itglieder ohne deren
Pflictrten.
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Roi rrä op Äer Mi rol i eder

Der Verein erhebr vom seinen I'lifgli,edern einen Jalrresbcitrag, dessen ]lölrc
von der orclentlichen I'firgliederversamrnlung jährlich festgelegr wird' Alle
Einnahmen dienen zur l}estreirung des anfallenden Vereinsarrfwandes.
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0rgane des Vereins , Vereins leitung

Die Organe des Vereins sind:

]. Das Scl'rützenmeis teramt
2, Der Vereirrsaussctruß
3. Die Mirgliederversarnmlung

Zu l. Das SchützennreisteramI besteht aus dem 1. und 2. Schützenmeister,
dem Sciratzmeis ter (Kassier) , dem Schriftführer und dem Sportwart,
Die beiden Schiirzennreister sind Vorsrand inr Sinne des $ 26 BGB.
Sie verIreten den Verein gerichtlicir unci außergerichrlich Jecler
von ihnen haE Einzelvertretungsbefugnis; die VerlreIung des 2. Schiitzeg-
meis[ers wird im Innenverhä1tnis jedoch beschränkt auf den Fa11 der
Verhinderung des 1 . SchüLzenmeis ters .

Die I'litglieder des Sclrützcnnreis teranltes rvcrclen rnit e irrf aclrc'r SL iurrntrrr-
mehrheit in der ordentliclren l'litglicderversarnmlung ar-rf dic Da'.rcr von
2 Jahren geheim gewählr, Die Wahl wird durch die mündliche Annahme
der Gewählten gLiLtig. Sie bleiben bis zur nächsten gijltigen Wahl im
Anlt.

In seinen Si tzungen enLscheidet das Schürzenmeis teramt mit einfacher
Stimnrmehrheir. Bei Stimrnengleichheit entscheidet die Stinrnre des
l. Schützenmeisters. Llber die Sitzungen ist Protokoll zu fiihren.

Zu 2. Der Ausschuß besteht aus dem Schützenmeisteramt trncl fiinf Beisitzern.
Die Zahl der i}eisiEzer erhöhl sicti arrf sieben, wenn der Verein mehr
a1s 5O }litgiieder haL. Hat er mehr a1s 1OO Mitglieder, erhöht sich
die Zahl auf neLrn. Ilaßgebend ist der Mitgliederstand am Tage der ldahl.

Die Beisitzer werden zusamrnen miI den Mitgliedern der Vorstandschaft
auf die gleiche Dauer durch die Ilitgliederversammlung gewählt.

Aufgabe des ALsschusses is E es, das Schützenmeisteramt in al ien wichrigen
Anseleser'rheiten zu beraten. Das Schübzenmeis [eramt isI an Beschliisse des^"'b- _

Ausschusses in den von der Satzung vorgesehen Fällen (Ar:fnahme und
Ausschlr-rß von Mitgliedern) gebunden. Dt:r Ausschuß wir:d drrrclr derr I. 1>zw.

2. Schützenmeister einberufen. Dieser leitet auch die Sitzung. Die !tit-
sl ieder des Schiitzenmeisteramtes haben bei den Arrsschußsitzunsen Sitz
und SIimnre. Uber den Verlauf der Sitzune und der erfaßten Beschlüsse
is t Pro [oko l l zu füh ren ,

Er beschließt auctr über die Ausgaben, die nicht im Sinne des normalen
Vereinsablar.rfes sind, bis zu einer llöhe von L O00, -- DM. Darüber hinaus
is r die Mitplieclerversannnlrrrrp einzuberufen. Kann der Ausschuß nicht
rechtzeitig einbcrrrfen wcrcien, so ist <ler Sclriitzcnmeister befr-rgc, i.nr

Falle seiner Verlrirrclcrrrng sein Str-'llvcrtrc[.cr, olrrtc vorlrorigcn I]csclrltr[]
des Ausschusses Ausgaben bis zum llöchstbetrag von lO0,-- DIl zu leisten.
t Li r solche Ar-t.sgaben rsr nacliträgliich die Genenmigung eiuzuholen.

Sämtliche Orrzane des Vereins üben ihre Tärialceit ehrenamllich aus.
T,ediql iclr der in Vereinsanaelr'osnfigiten entstehende ncrsnnel lc rrnd6""""
sacl'rliche Aufwancl wird vom Verein gctragert " Keine Person cles Vereins
darf durch VcrwallurrgsausgaI'ren die dern Zweck des Vereins fre-rnd sincl , oder
durch unverhäItnisnräßig hohe Vergütungen begünstigt werden/
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Zu 3. Die ordenLliche }tirgliederversammlung tritt einmal im Jahr zusammen.
Sre turrd vom l" Schützenmeister durch die Tagespresse, unter gleich-
zeiriger Bekanntgabe der Tagesordnung, einberufen.
Die Einladung hac mindestens 14 Tage vorher zu erfolgen.
Die Tagesordnung ers treckE sich im allgemeinen auf folgende punkte:

I. Entgegennahme der Berichte
a) des l. Schiit-zerlmcisEers iiber das abgelarrfene Geschäftsjahr;
b) des Kassiers über die Jahresabrechnunpen:
c) der Rechnungsprüfer;
d) des Sportwartes.

2. Entlastung des SchijIzenmeisteramtes.
3. Nactr Ablauf der liahlperiode Wahl der Ilitglieder dcs SchürzenmeisIer-

amtes und des Ausschusses, sowie die Wahl der Rechnungsprüfer.
4. Genehmigung des Haushaltsvoranschlages und Feststellung des Jahres-

bei trages

5 . SaLzungsänderungen.

6 " Verschiedenes.

Anträge müssen berücksichtigE werden, \^/enn sie mindes tens 5 Tage vor
der VersamnrLung -sclrr:iftlich beim l. Schützenmeister eingereicht wurden;
spätere Anträge nrrr, wenn Ll4 der Anrvesenden es verlang[.
Die orclerrr l iche I'litsliederversammlrrnp enrscheidet weiter i,iber Beschwerden"_'ö_
dj.e sictr picgen die Geschäftstülirrrng des ScliützenlneisLeramtes richten und
über die lleschwerden eines Plitgliedes gegen einen Äussclrließr,rngsbeschluß.

Die llitgliederversammlung ist beschlußfäliig, wenn sie ordentlich einbe-
rufen wurde. Sie entscheidet mir Sl-immenmehr:heit. Bei einer Satzungsän-
derung ist eine 3/4 I'lehrheit der Anwesenden erforderlich. Uber den wes-
enLlichen Ver:lauf der Versanunlung rrnd liber die ge f atSten Bcschliisse is c

vom Schriftführer eine Niederscl)rift anzufertisen. zu un Le,rzeichnen trnd
vom Versammlungs leiEer gegenzuzeichnen.

Als Rechnungsprüfer wähl t die ordentli che I'litgl iederversammlung zwei
nriI denr Rechnungswesen vertrauIe ]titgl ieder arr I die Dauer: von 2 Jatrren.
Sie haben die t(assenführung und die Jahresrechnr,rng ar-rf Clrrrnd der tlelege
auf ihre Richtigkeit zu prüfen und hierüber sclrriftlich Bericht zu er-
s tat ten .

Eine außerordenLlicire l'lit gliedervers ammiung i s I eir.rzr.rberu fen, wenn bes on-
dere Gründe hierfiir gegcben sind bzw. die Vereinsinteressen es erfordern,
oder die L l3 cler I'litglieder schrif tlich unter Angabe des Zr.reckes beim
Schützenmeis teramt dies verlanst.
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Auflösuns des Vereins

Der Verein kann nur durch Beschluß einer eigens hierzu einberufenen Mit-
gleiderversammlung aufgelöst werden. Zu dem Beschluß ist eine Mehrheic
von 314 der erschienenen l'titgleider erforderlich. Namentliche Abstimmung!

Bei Arrflösrrno oder Aufhebuns des Vereins oder bei Wesfall seines bisherisen
Zweckes fäl1t das Vermögen des Vereins an die Stadtgemeinde Mainburg, die
es unmittelbar und ausschließ1ich für gemeinnüt ztge Zwecke tdverwenden hat.

.a-..rl

Unterwangenbach, den 3o. o9 .1978

Unterschrift der Mitglieder: Das Schützenmeis teramt
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2. Schütze

{
nmelster

,?er*,Yt

I Schützenmeister
/ ^ rr \
\ b Erautür nermann/ ( Uo 1 1 mäver Sebas t ian)
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